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REPUßI&IK ÖSTEB.R.EICH 
Der Bundosmtn!sk:!' für Verkehr 

Pr.Zl. 5905/11-1-1978 

Zu 1 

ANFRAGEBEMJ1'WORrrUNG 

.rf tf(J/f lAB 

1978 -06" 0 9 
zu .;f'trS'cfJJ 

betreffend die scl~iftliche Anfrage der 
.Abg. D!'. Hauser, DDr. König und Genossen!l 
NI'. 1788/~T-NR/1978 vom 19r{8 04 12, IIBluraen­
kiosk arn Wiener Westbahnhof". 

Die Ermittlung des Pachtentgeltes richtete sich nach den 

"Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Ge\'ierbliche Neben­

betriebe der öBB" samt Anlage, welche auch für den Pacht­
ve~trag des Blumenkiosk am Wiener Westbahnhof gelten. Danach 

ist das Pachtentgelt vom Betriebsergebnis des Pächters und 
einern prozentuellen Beteiligungsschlüsselab~ängig und wird' 

in Prozenten des entgeltpflichtigen Umsatzes errechnet. Für 

den Nachforderwlgszeitraum erfolgte die Berechnung des Ent­

geltes bzw.der Nachzahlung nachfolgender Tabelle: 
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Die öDE haben die Entgeltsnachforderungen für die Jahre :i965 -

1968 in der HBhe von S 525.067,53 auf der Drundlage der Zu­
schätzungen durch die Finanzverv·raltung errechnet, wobei die 

Prozentsätze für den Beteiligungsschlüssel angewendet \';urden,. 
welche im Berechnungszeitrau."11 jeweils verbindlich waren. 

Die höheren;» vom Rechnungshof errechneten Summen für die 

Nachforderungen erklären sich da.raus, dal~ der Hechnungshof 
rückwirkend höhere Prozentsätze anwendete. Eine solche Be­
rechnung war nach der Rechtsauf'fassung der ÖBB im vorliegenden 

Fall vertragsmäßig nicht ZUlässig. 

Mit dieser Rechtsfrage \'lurde auch die F'inanzprckuratur befaßt. 
In vorerst mündlichen Kontakten hat die Pr'okuratur die Auf­

f·assung der öBB vollinhaltlich geteilt, das wurde dann 

schriftlich bestätigt. Schließlich erklärte die Prokuratur 
in einem weiteren Rechtzguta.chten, w·elches sie über Ersuchen 

des Rechnungshofes nach dem Vorliegen des Prüfungsergebnisses 
erstell te, daJ?> sie auch nun keinen Anlaß sehe, ihre mit dem 

Standpunkt der öBB. Ubereinstinunende Rechtsansicbt zu revi­

dieren. 

Die rechtliche Beurteilung der Vertragslage durch die öBB 
ergab daher, daß die Durchsetzung höherer Nachforderungen 
aussichtslos wäre und für die öBB ein nicht vertretbares 

Kostenrisiko bedeutet hätte. 

Im übrigen el'laube ich mir hinzuweisenj> dal~ der gegenständ­
liche Fall im Rahmen der parlamentarischen Behandlung des 
Rechnungshofberichtes für das Ja.hr 19'r 4 barei ts ausführ] i~h· 

erörtert w..lrde. 
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Zu 2 
Wie ich bereits zu Frageptmkt 1 ausführte, sind die ößB 
bei der Abwägung des Risikos der Rechtsverfolgung zu 
der Auffassung gelangt, daß die Durchset zum~ \vei terer 
Nachforderungen auf Grund der Vertragslage aussichtslos 

- wäre. Die öBB beabsichtigen daher nicht, weitere Nach­
forderungen zu stellen, zumal eine über den von den öBB 

ermittelten Betrag von S 525.067,53 hinausgehende weitere 
Verkürzung nach Auffassung der öBB nicht vorliegt. 

Zu 3 
Nach der Selbstanzeige durch die älteste der drei Schwestern, 

die damals in ForL1 einer OHG Pächter des Blumenkiosk \'laren J 

hatten die öSB den Pachtvertrag per 31.10.1969 gelöst. Aus 
-einer schriftlichen Information des Bezirkspolizeikonunisariates 

\-lähring an die Bundesbahndirektion Wien vom 16.10.1969 ging 
hervor, daß die beiden ji!ngeren Schi .. estern allem Anschein 
nach an den von der ältesten Schwester angezeigten Unregel­

mäßigkeiten nicht beteiligt waren. Au~3erdem erklärten sich 
die beiden. j Vngeren SCl1\'lestern u:lverzüglichzUl' Be zahlung 
des gesamten Schadens bereit. Daraufhin haben die ößE einen 
-neuen, befristeten Pacht vertrag mit den beiden jüngeren 
Schwestern geschlossen. 

-Zu lj 

Der neue Vertrag wurde vorerst für die Zeit vom 1.11.1969 bis 
30.6.1972 geschlossen und seither jeweils um ein Jahr, zuletzt 
bis 30.6.1978, verlängert. Seit 1.1.1978 ist überdies die 

,jüngste Schwester alleine Pächterin, 't ... ei1 die andere aus 
gesundheitlichen Granden aus dem P~chtverh~ltni3 aUSSChied. 
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fU. 5 
DieÖBB \'ierden die endgültige Entscheidung über den irleiterbe-

stand des Pachtverhältnisses mit der gegenwärtigen Pächterin 
erst nach deIa rechts~cräftigen Abschluß des laufenden Finanz;';' 
strafverfahrens treffen. Sollte das Finanzstrafverfahren 
bis Zllill Ablauf des derzeitigen Vertl'agsverhältnisses nicht 
rechtskräftig abgecchlossen sein, -rTirdder bestehende Ver­

trag - wie bisher - befristet verlängert. 

Zu 6 
Vom Landesgericht für Stl"'afsachen Nien ";urde am 17. Jänner .1973 
ein Sirafverfahren gegen Gerhild Mildner, Sieglinde PichIer, 
Freya Vavrovsky undWilhelm Mildner (Vater der GeSChwister) 
wegen Vergehens nach'§§ 33/1a (Abgabenhinterziehung) und 
§ 14 (Versuch) Finanzstrafgesetz eingeleitet. Gegen das aIn 

10. Dezember 1976 ergangene Urteil haben die Pächter innen 
sowohl Berufung als auch Nichtigkeitsbeschwerde .erhoben. 

~. I 
Soll te dieses Verfahren mit einem r,echtskräftigen Schuldspruch 
'gegen die Pächterin enden, wUrden die ÖBB das Pachtverhält.nis 

unverzüglich lösen. 

Wie~, 1978 06 08 
Der Bundesminister 
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